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vate Gerloff
Rechtsanwalt

A
Beschluss

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Proz.-Bev.:
Rechtsanwalt Volker Gerloff,
Immanuelkirchstr. 3-4, 10405 Berlin,
- 97/2021 VGE -

gegen

das Land Berlin vertreten durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin,
Darwinstr. 14-18, 10589 Berlin,
-

- Beklagter -

hat die 90. Kammer des Sozialgerichts Berlin am 5. November 2021 durch ihren Vorsitzen-

den, den Richter am Sozialgericht Saerbeck, beschlossen:

Der Rechtsweg zu den Sozialgerichten wird für zulässig erklärt.

Gründe

Das Sozialgericht hatte gemäß 8& 98 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) in Verbindung mit

$ 17a Abs. 3 S. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) den Rechtsweg zu den Sozialge-

richten für zulässig zu erklären, nachdem der Beklagte die Rechtswegrüge des 8 17a Abs. 3

S. 2 GVG erhoben hatte.

Vorliegend ist eine Streitigkeit gegeben, welche nach 8 51 Abs. 1 Nr. 6a SGG in die Zustän-

digkeit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit fällt.
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Insbesondere liegt entgegen der Ansicht des Beklagten eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit
VOor.

Eine Streitigkeit ist öffentlich-rechtlich, wenn dem Klagebegehren ein Sachverhalt zugrunde

liegt, der nach Normen des öffentlichen Rechts zu beurteilen ist (Mink in BeckOK SozR, 62.

Edition Stand 1. September 2021, SGG, 8 51 Rn. 2). Entscheidend ist die wirkliche Natur des

behaupteten Rechtsverhältnisses, nicht dessen rechtliche Einordnung durch die Beteiligten

(GmS-OGB BSGE 37 292). Ob ein Rechtsgeschäft, das die Grundlage einer Klage bildet,

dem bürgerlichen Recht oder dem öffentlichen Recht zuzurechnen ist, richtet sich nach dem

Gegenstand und dem Zweck des Rechtsgeschäfts, d. h. es kommt darauf an, ob die von den

Beteiligten getroffene Regelung einen vom bürgerlichen Recht oder vom öffentlichen Recht

geordneten Sachbereich betrifft (st. Rspr.; vgl. Gemeinsamer Senat, BGHZ 97, 312)

Vorliegend ersetzt das streitgegenständliche Schuldanerkenntnis, mit welchem der Kläger
dem Beklagten die Kosten für die Nutzung einer Unterkunft zu schulden versprochen hat, ei-

nen Verwaltungsakt des Beklagten, welcher die Kostenpflicht und —festsetzung für die Nut-

zung ebendieser Unterkunft gegenüber dem Kläger regelt. Für den Fall, dass sich die Verwal-

tung einer vertraglichen Gestaltung anstelle eines Verwaltungsakts bedient, sieht das Gesetz

eine Grundlage in 8 53 Abs. 1 S. 2 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) vor. Ungeachtet

der Frage, in welcher Form der Beklagte gehandelt hat, handelt es sich aus diesem Grunde

um ein Rechtsverhältnis, dass nicht durch zwei kontrahierende Partner auf Augenhöhe, son-

dern durch ein Über-Unterordnungsverhältnis geprägt war. Denn Gegenstand der Verpflich-

tung ist die Zahlung von Kosten für die seitens des Beklagten im Rahmen seines gesetzlichen

Auftrags bereitgestellte Unterkunft. In Folge sind Ansprüche aus einem Schuldanerkenntnis

nicht vor den ordentlichen Gerichten, sondern im Verwaltungsrechtsweg zu verfolgen, wenn
das Schuldanerkenntnis an die Stelle einer sonst möglichen Regelung durch Verwaltungsakt

getreten ist (BGH, Urteil vom 10. Dezember 1987 — IIl ZR 60/87).

Darüber hinaus geht nach Ansicht der Kammer auch die (pauschale gehaltene) Annahme des

Beklagten fehl, dass sich die streitentscheidende Vorschrift allein aus dem Privatrecht ergebe.
Zwar ist die Rechtmäßigkeit des Schuldanerkenntnisses auch und vor allem an der privat-
rechtlichen Vorschrift des 8 781 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu messen. Allerdings ergibt
sich die Anwendbarkeit dieser Vorschrift aus der öffentlich-rechtlichen Vorschrift des 8 61 S. 2

SGB X, wonach ergänzend zu den — den öffentlich-rechtlichen Vertrag regelnden — Vorschrif-

ten der 88 53 bis 60 SGB X die Vorschriften des BGB entsprechend gelten. Diese Verweisung

aber macht das sich aus den folgenden vertraglichen Regelungen ergebende Rechtsverhält-

nis nicht zu einem privatrechtlichen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist gemäß den 88 17 a Abs. 4 S. 3 GVG, 172 Abs. 1 SGG die Beschwerde an
das Landessozialgericht möglich.

Die Beschwerde ist nach $ 173 SGG binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung beim

Sozialgericht Berlin, Invalidenstraße 52, 10557 Berlin, schriftlich, in elektronischer Form oder mündlich
zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts einzulegen.

Die Beschwerdefrist ist auch dann gewahrt, wenn die Beschwerde binnen der Frist bei dem Landesso-

zialgericht Berlin-Brandenburg, Försterweg 2 - 6, 14482 Potsdam, schriftlich, in elektronischer Form
oder mündlich zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird.

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das für die
Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und

- entweder von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und über das elekt-

ronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) eingereicht wird
oder

-von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gem.
8 65 a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifizierten
elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen

des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektro-
nischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV). Über das Justizportal des Bundes und der Länder
(www.justiz.de) können weitere Informationen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzun-
gen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden.

Saerbeck


